
Bericht und Antrag Unterstützungsbeitrag Bistro und Dorfladen HOCH ZWEI 
 

Der Vorstand der Genossenschaft HOCH ZWEI stellt wie folgt Antrag an den Gemeinderat 
um Unterstützung des Dorfladens mit Bistro: 

- Fr. 11'500 einmalige Unterstützung für Investitionen (Ersatz diverser Geräte) 

- Fr. 18'100 jährliche Unterstützung 
 

Gemäss eingereichten Unterlagen (Jahresrechnung 2023) steht es um die finanzielle Situa-
tion des HOCH ZWEI nicht gut. Die Bilanzsituation ist alarmierend und die Existenz des 
HOCH ZWEI dadurch stark gefährdet. Die Hauptprobleme sind: 

- Wiederkehrend negative Geschäftsergebnisse der letzten Jahre  
(durchschnittlich rund Fr. 10'000 pro Jahr) 

- Dadurch stark reduziertes Eigenkapital  
(ursprünglich Fr. 71'000, aktuell noch Fr. 25'767) 

- Liquidität ist angespannt, offene Rechnungen über Fr. 95'000  
gegenüber Kontoguthaben von Fr. 45'000 per Ende 2023 

- Ladenumbau 2023 mit einem Privatdarlehen in der Höhe von Fr. 35'000 finanziert 

- Über die Jahre abnehmender Umsatz, dies auch 2023 

- Revisorenbericht 2023 nimmt zur prekären Situation keine Stellung 

- Aktueller Vorstand ist um Lösung und Erhalt der Genossenschaft HOCH ZWEI sehr be-
müht 

Aus Sicht des Gemeinderates trägt das HOCH ZWEI zur Belebung des Dorfkerns bei und ist 
gleichzeitig auch Treffpunkt für Private und Vereine. Aus diesem Grund schätzen wir die Sa-
nierungsbemühungen des Vorstandes und unterstützen die Bemühungen der Genossen-
schaft HOCH ZWEI gerne. Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung wie folgt 
Antrag: 

- Fr. 18'000 jährlicher Mieterlass, wie bisher 

- Fr. 11'500 Einmaliger Unterstützungsbeitrag für Investitionen 

- Max. Fr. 15'000 jährlicher Unterstützungsbeitrag (Ausgleich der laufenden Erfolgs-
rechnung) über die nächsten max. 5 Jahre 

Bedingungen: 

- Vorstand HOCH ZWEI lanciert im 1. Quartal 2025 eine Spendenaktion, motiviert die 180 
Genossenschafter zur finanziellen Beteiligung, baut dadurch das Eigenkapital wieder auf 
und belebt die Liquidität  

- Das private Darlehen (Fr. 35'000) wird die nächsten 5 Jahre nicht zurückbezahlt 

- Vorstand präsentiert den Genossenschaftern Massnahmen zur Steigerung des Umsatzes 

- Ausserordentliche GV HOCH ZWEI stützt diese Massnahmen und wird im 1. Quartal 2025 
durchgeführt 

Detailunterlagen sind auf www.hochzwei-stetten.ch und werden anlässlich der Gemeindever-
sammlung erläutert.  


